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Gruppenleitung Grünflächenpflege und   

bauliche Unterhaltung  (w/m/d)

Stand: Januar 2024 Erstellt von: SGA ID 13 10.01.2024  SGA L 
       Stellenzeichen    Datum    Unterschrift der  Amtsleitung/Stellen-

zeichen

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes

- Leitung und Management der Grünflächenpflege mit Grüninspektion, Spiel- und Sport-

flächeninspektion sowie Revieren und Schulflächen 

- Verantwortlichkeit für die wirtschaftliche, termin- und fachgerechte Erledigung der Auf-

gaben im gesamten Bereich der Grünflächenpflege und –unterhaltung sowie für die Ar-

beitssicherheit im Bereich 

- unmittelbare Einflussnahme auf die Wahrnehmung und Erfüllung der Verkehrssicherheit 

und Gefahrenabwehr in der Pflege, der Unterhaltung und im Betrieb 

- Bearbeitung besonders wichtiger, schwieriger und bedeutender Angelegenheiten 

- Monitoring, Entwicklung und Fortschreibung von Arbeitsverfahren, -methoden und Or-

ganisationsformen, sowie Optimierung von Arbeitsprozessen der genannten Bereiche 

- Steuerung des Einsatzes des Grünflächeninformationssystems GRIS, der Datenerfas-

sung, Bewertung und Fortschreibung - Anwendung der Fachsoftware 

- Aufstellung der Haushalts- und Investitionsplanung, Koordinierung der Maßnahmen, der 

investiven Beschaffungen und der Sonderprogramme 

- Überwachung der sach-, fachgerechten und wirtschaftlichen Verwendung der zu Verfü-

gung stehenden Mittel unter Beachtung der LHO und des Vergaberechts 

- Planung von Maßnahmen zur Stärkung der biologischen Vielfalt, Steuerung der Umset-

zung und Förderung der Arten- und Naturschutzbelange in Arbeitsvorgängen, Arbeits-

aufgaben und Organisation der Pflege 

- Überprüfung von besonders bedeutenden oder schwierigen Ausschreibungsergebnis-

sen und Angeboten 

- Fertigen von den Pflegebereich betreffenden Stellungnahmen für politische Gremien, 

an den Rechnungshof, das Rechtsamt oder aufgrund von Anfragen 

- laufende Aktualisierung der Gefährdungsanalyse des Pflege- und Unterhaltungsbetrie-

bes 

Bereich:  Straßen- und Grünflächenamt / Fachbereich Grün 

Kapitel / Titel: 3810 / 428 01 

Planstellen-Nr.: 50540924 
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- Produktcontrolling zur Optimierung des Arbeits- und Mitteleinsatzes, Umsetzung der 

Vorgaben der Kosten- und Leistungsrechnung 

- Leitung von turnusmäßigen Arbeitsbesprechungen 

 

- Ausbilder*in für das Berufsbild Gärtner*in der Fachrichtung Garten- und Landschafts-

bau 

- Anordnungsbefugnis einschließlich rechtsgeschäftlicher Vertretung bis 50.000 €, in Ver-

tretung Grün FB L bis 150.000 € für die Kapitel 3810 und 3820 

- Anwendung der Fachsoftware ProFiskal 
 

Besonderheiten 

- Wahlhelfende Tätigkeit in einem Wahl- oder Abstimmungsvorstand bzw. im 

Bezirkswahlamt des Bezirks Marzahn-Hellersdorf  

- Mitarbeit im Katastrophenschutz 

-  Brandschutzhelfer/in 

-  Erstbeurteiler/in 

 
 

 

 

 

2. Bewertung des Aufgabengebietes und formale sowie sonstige Anforderungen 
 

2.1 Bewertung 

 EG: 12 einzige Fgr., Teil II Abschnitt 9.1 der Anlage A zum TV-L 

 

2.2 Formale Anforderungen 

Abschluss einer (Fach-)Hochschule (Bachelor, Diplom (FH), 1. Staatsprüfung) in den Fach-

richtungen Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung, Garten- und Landschaftsbau oder 

Grünflächenmanagement und langjähriger praktischer Erfahrung oder 

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-

sprechende Tätigkeiten ausüben mit langjähriger praktischer Erfahrung 

 

2.3 Sonstige Anforderungen 

Sonstige Qualifikation Führerschein Klasse B; Ausbilder*in nach AEVO erwünscht 

Berufserfahrung 2-jährige Berufserfahrung auf dem Gebiet1 

Leitungserfahrung 3-jährige und umfangreiche Leitungserfahrungen mit Haushalt- 

und Personalverantwortung im Grünflächenbereich, Erfahrungen 

mit Grünflächeninformationssystemen, Vor- und Nachkalkulation, 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen2 

 

 

 

 

 
1 Gilt im Zeitpunkt eines Auswahlverfahrens nicht als zwingendes Auswahlkriterium. 
2 Gilt im Zeitpunkt eines Auswahlverfahrens nicht als zwingendes Auswahlkriterium. 
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3.  Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

3.1 Fachkompetenzen 4 3 2 1 

      

 Spezielle Fach- und Rechtskenntnisse     

3.1.1 Grünflächen     

 Kenntnisse des Aufgabenfeldes Grünflächenbau, -pflege und –unterhal-

tung, einschlägiger Fachgesetze, wie Grünanlagengesetz (GrünanlG), 

EU-, Bundes- und Landes-Baugesetze, -normen, -vorschriften und –rege-

lungen, Verkehrssicherheitsanforderungen, Planungsrecht 

    

3.1.2 Naturschutz     

 Berliner Naturschutzgesetz (NatSchGBln), Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) 

    

3.1.3 Baumschutz und -pflege     

 Baumschutzverordnung, Verwaltungsvorschrift über die Kontrolle der Ver-

kehrssicherheit von Bäumen sowie entsprechende Richtlinien und Dienst-

anweisungen, FLL-Baumkontrollrichtlinie und ZTV Baumpflege, ZTV Aus-

grabungen in Verkehrsflächen 

    

3.1.4 Vergabe- und Vertragsrecht     

 insbesondere VOB Teil C, VOL, VgV Standardleistungsbuch) Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) und der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-

eure (HOAI, insbesondere §§ 1-16, 44-47 und 55-56) und DIN- Vorschrif-

ten sowie technischen Regelwerke im Garten- und Landschaftsbau ein-

schließlich aller berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zur Führung eines 

Eigenregiebetriebes 

    

3.1.5 Arbeitsschutz und -sicherheit     

 Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Sozialversicherung 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie der Berufsgenossen-

schaft (VSG 2.1 Arbeitsstätten, bauliche Anlagen und Einrichtungen, VSG 

2.2 Lagerstätten, VSG 2.3 Leitern und Tritte, UVV 2.7 Bauarbeiten, VSG 

3.1 Technische Arbeitsmittel, VSG 4.2 Gartenbau, Obstbau und Parkanla-

gen, VSG 4.5 Gefahrstoffe, VSG 4.6 Werkstätten und Reparaturarbeiten); 

Arbeitsschutz auf Baustellen und der Gefahrstoffverordnung mit Kenntnis-

sen der Arbeitssicherheitsbestimmungen und des Arbeitsschutzrechtes 

    

3.1.6 Bau- und Bauordnungsrecht     

 ABau, des Bau- und Baumschutzrechts (BauO Bln- insbesondere §§ 1-

12, 33, 60-76, 82, BauGB) 

    

3.1.7 Fachsoftware     

 

 
Kenntnisse im Umgang mit der Fachsoftware: ProFiskal, GRIS     
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  Gewichtungen* 

  4 3 2 1 

      

 Allgemeine Fach- und Rechtskenntnisse     

3.1.8 Verwaltungsaufbau     

 Aufbau und die Ablauforganisation der Berliner Verwaltung, insbeson-

dere des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

    

3.1.9 Verwaltungsgesetze     

 Gesetze der Berliner Verwaltung und die dazu gehörigen Verwaltungs-, 

Ausführungs- und Durchführungsvorschriften (z.B. AZG, VwVfG, VwZG) 

    

3.1.10 Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung     

 GGO I     

3.1.11 Haushaltsrecht     

 
Berliner Haushaltsrecht, insbesondere Landeshaushaltsordnung (LHO), 

Ausführungsvorschriften (AV LHO), Haushaltstechnische Richtlinien (HtR), 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

 

 

   

3.1.12 Personalmanagement     

 Inhalte, Methoden und Instrumente des Personalmanagements (Personal-

entwicklung, -planung, -führung, Wissenstransfer, Jahresgespräch, etc.), 

personalvertretungsrechtliche Kenntnisse (PersVG, LGG, SGB IX, DV Ge-

sundheit und sonstige einschlägige Dienstvereinbarungen, z. B. DV Flex, 

Beurteilungsvorschriften, Frauenförderplan  

    

3.1.13 Datenschutz     

 Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG), EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO), Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

    

3.1.14 Gleichbehandlung/ Interkulturelle Öffnung      

 Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechender Förderge-

setze (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Menschen, PartMigG, LGG, 

LGBG, UntSexIdGlG etc.) 

    

3.1.15 IT     

 MS-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)     
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  Gewichtungen* 

3.2 Persönliche Kompetenzen 4 3 2 1 

      

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit     

 Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, 

den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen ein-

zubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse 

zu erwerben. 

> handelt zielorientiert und übernimmt Verantwortung für das Ergebnis 

> arbeitet ohne nennenswerte Fehler und Leistungsschwankungen 

> behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick 

> strebt nach Verbesserung der eigenen Arbeitsleistung 

    

3.2.2 Organisationsfähigkeit     

 Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entspre-

chend zu agieren. 

> setzt sinnvolle Prioritäten 

> koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit- und personengerecht 

> handelt systematisch und strukturiert 

> legt Arbeitsergebnisse zu einem für den Arbeitsablauf zweckmäßigen 

Zeitpunkt vor 

    

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung     

 Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten 

und die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

> denkt und handelt vorausschauend 

> setzt sich realistische Ziele und Schwerpunkte 

> hält Vorgaben/ Vereinbarungen ein 

> nutzt vorhandene Informationen, Kontakte und Expertenwissen 

    

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit     

 Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und 

dafür Verantwortung zu übernehmen. 

> ermittelt die zur Entscheidung erforderlichen Informationen 

> trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen 

> macht Entscheidungen adressatenorientiert transparent, entscheidet 

rechtzeitig, termingerecht und übernimmt Verantwortung 

> revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hintergrund 

neuer Erkenntnisse und Informationen 

    

3.2.5 Durchsetzungsfähigkeit     

 Fähigkeit, Vorstellungen und Entscheidungen zu verwirklichen, auch ge-

gen Widerstände 

> vertritt Vorgaben, die nicht zu beeinflussen sind, loyal und in stimmiger 

Art und Weise 

> überzeugt und erzielt Akzeptanz für Veränderungen 

> überzeugt andere durch Kompetenz 
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  Gewichtungen* 

3.3 Sozialkompetenzen 4 3 2 1 

      

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit     

 Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

> äußert sich in Wort und Schrift strukturiert, flüssig und verständlich 

> hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden 

> gibt Informationen aktuell, umfassend, gezielt und verständlich weiter 

> beteiligt sich ergebnisorientiert an Diskussionen 

    

3.3.2 Kooperationsfähigkeit     

 Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen 

und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu erkennen und 

tragfähige Lösungen anzustreben. 

> verhält sich offen, berechenbar und hilfsbereit 

> arbeitet vertrauensvoll und konstruktiv mit anderen zusammen 

> unterstützt andere mit Informationen/der Weitergabe von Wissen 

> erkennt Konflikte und thematisiert sie in sachlicher Form; trägt aktiv zur 

Konfliktlösung bei 

    

3.3.3 Dienstleistungsorientierung     

 Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den/die externen und internen 

Kunden/Kundinnen zu begreifen. 

> berät sachlich (zu Alternativen, Nutzen, Risiken, Folgen) und bietet ge-

eignete Dienstleistung an 

> richtet die Arbeit systematisch auf Kunden/Kund(inn)eninteressen aus 

> erläutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar 

> findet im Umgang mit Kundinnen und Kunden den richtigen Ton 

    

3.3.4 Diversity-Kompetenz      

 Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u.a. hin-

sichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, 

Religion, sexueller und gesellschaftlicher Identität, chronischer Krankheit, 

sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung 

zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzubauen und einen diskrimi-

nierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pflegen. 

> wendet Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechende 

Fördergesetze an (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Menschen, 

PartMigG, LGG, LGBG, UntSexIdGlG etc.) 

> ist fähig zum Perspektivwechsel 

> berücksichtigt die Förderung von Vielfalt in der Aufgabenwahrneh-

mung, nimmt bestehende strukturelle Barrieren wahr und wirkt darauf 

hin, diese abzubauen.  
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 Gewichtungen* 

 4 3 2 1 
 

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz (gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG)      

 Fähigkeit, bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-

gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre 

Belange berücksichtigen zu können, die durch Diskriminierung und Aus-

grenzung von Personen mit Migrationsgeschichte entstehenden teilhabe-

hemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie insbe-

sondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte res-

pektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

> weiß um die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Migrati-

onsgeschichte und wendet Kenntnisse über Instrumente zu deren Ab-

bau an 

> lehnt Diskriminierung und Ausgrenzung ab und möchte diese über-

winden 

> berücksichtigt die Belange der Menschen mit Migrationsgeschichte 

und richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und zielgruppenge-

recht aus.  
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  Gewichtungen* 

3.4 Führungskompetenzen 4 3 2 1 

      

3.4.1 Strategische Kompetenz     

 Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln auf langfristige Ziele auszu-

richten, Entwicklungen und Probleme frühzeitig zu erkennen, folgerichtig 

zu beurteilen und denkbare Lösungen unter Berücksichtigung von Ge-

samtinteressen zu finden. 

> richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele aus 

> überblickt Gesamtzusammenhänge 

> erkennt Entwicklungstendenzen, analysiert sie 

> steuert, unterstützt und überprüft vorausschauend den Zielerrei-

chungsprozess 

    

3.4.2 Personalentwicklungskompetenz     

 Fähigkeit, die Potenziale und Motive der Beschäftigten zu erkennen, zu 

erhalten und so zu fördern, dass ein optimales Verhältnis zwischen den 

Bedarfen und Zielen der Organisation und den Bedarfen und Zielen der 

Beschäftigten entsteht. Fähigkeit, die gesetzliche Verpflichtung zur För-

derung von Frauen und Gleichstellung aus § 3 Abs. 1 LGG im Umgang 

mit weiblichen Beschäftigten anzuwenden (Frauenförderkompetenz). 

> erhält und fördert gezielt die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen 

> kennt/nutzt Personalentwicklungsmethoden, -instrumente sowie  

-maßnahmen 

> bringt den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Wertschätzung entgegen 

> sorgt für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und bezieht die 

Ziele des Frauenförderplans in die Personalentwicklungsplanung ein 

    

3.4.3 Selbstentwicklungskompetenz     

 Bereitschaft und Fähigkeit, eigenes Verhalten zu reflektieren, Stärken und 

Grenzen realistisch einzuschätzen und sich (persönlich/ fachlich) zu mo-

tivieren und weiterzuentwickeln. 

> zeigt Problembewusstsein, Eigeninitiative und Engagement 

> zeigt sich gegenüber neuen Herausforderungen aufgeschlossen sowie 

lern- bzw. fortbildungsbereit 

> stellt sich schnell auf neue Situationen ein und um 

> greift Anregungen, Kritik und neue Ideen auf und bezieht sie in sein/ihr 

Handeln ein 

    

3.4.4 Innovationskompetenz     

 Fähigkeit, veränderte Anforderungen aktiv anzunehmen, Veränderungen 

zielgerichtet einzuleiten bzw. umzusetzen und kreativ neue Ideen zu ent-

wickeln. 

> verfolgt Entwicklungen und erkennt Veränderungsbedarf 

> stellt gewohnte Verfahren, Denkmuster und Entscheidungen bei Be-

darf in Frage 

> initiiert Veränderungs- und Verbesserungsprozesse 

> bezieht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Veränderungsprozesse ein 
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 Gewichtungen* 

 4 3 2 1 
 

3.4.5 Repräsentations- und Netzwerkkompetenz     

 Fähigkeit, die eigene Organisation und das Land Berlin nach außen über-

zeugend zu vertreten, mit Partnerinnen und Partnern innerhalb und au-

ßerhalb der eigenen Organisation offen und zielbezogen neue Kontakte 

zu knüpfen und so zu pflegen, dass nachhaltige Vorteile für alle Beteilig-

ten entstehen. 

> tritt vor Personengruppen sicher und adressatengerecht auf 

> organisiert und pflegt auch informelle, bereichsübergreifende Zusam-

menarbeit 

> stellt sich flexibel auf unterschiedliche Gesprächspartner/ innen ein 

> vertritt das Bezirksamt und das Land Berlin positiv nach außen 

    

3.4.6 Delegationsfähigkeit     

 Fähigkeit, Aufgaben situations-, sach- und personenbezogen zu übertra-

gen 

> unterstützt die Selbstständigkeit der Mitarbeiter*innen durch ange-

messene Information und einen breiten Handlungsspielraum 

> erteilt klare Aufträge 

> berücksichtigt bei der Aufgabenübertragung die Potenziale der Mit-

arbeiter*innen 

    

      

 
 

 


